
argumente in das oben (J.) beschriebene Schema ein, kann er
unschwer – aber nicht, ohne ein Sachargument zu nennen –
zu dem von allen gesehenen Ergebnis der Auslegung gelan-
gen. Hat sich die Rechtslage aber – zB durch neues Europa-
recht – geändert, gelangt er ebenso unschwer20 zu einem
abweichenden – eigenen – Ergebnis. Dann begründet er sein
Gutachten bzw. die Entscheidung aber nachvollziehbar, weil
er das Sachargument mitteilt, anstatt sich auf die bloße „Be-
hauptung“ zurückziehen, dass der Streit (ohne das Sachargu-
ment überhaupt erwähnt zu haben) nicht entschieden werden
müsse, weil alle anderen zu demselben Ergebnis gelangen.

M. ERGEBNIS

So fasse ich zusammen: Denken Sie selbst! Denken Sie
„laut“!21 Nutzen Sie bereits vorhandene Argumente und

„pflegen“ Sie diese Argumente in das Ihnen bekannte Aus-
legungsschema ein. Kennen Sie die Argumente der Recht-
sprechung und/oder Literatur nicht (oder gibt es noch keine),
denken Sie sich solche Argumente mithilfe der bekannten
Auslegungsmethoden selbst aus. Gewichten Sie diese Argu-
mente (selbst). Begründen Sie ihre Auffassung (selbst), anstatt
sie auf Schlagworte („herrschende Meinung“) zu reduzieren!
Dann sieht der Prüfer, dass es sich um die Arbeit eines Prüf-
lings handelt, der das Recht mit Verständnis anzuwenden
versteht. Er ist dann auch in der Lage, den Prüfungsabschnitt
so zu bewerten, wie es sich der Prüfling erhofft. Der Prüfer
wird die gezeigte gute Leistung – gerecht – als „gute“ Leis-
tung bewerten (können).

20 Die Änderung des Unionsrechts dürfte dann ein systematisches Argument sein.
21 Das bedeutet für die Klausur: Verschriftlichen Sie Ihre Gedanken!
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Teil 1

F ist ein französischer Journalist, der für mehrere in- und ausländische Presseagenturen
arbeitet. Unter diese fällt auch die Deutsche Presseagentur GmbH (DPA) mit Sitz in der
Bundesrepublik Deutschland, an der unter anderem große Zeitungs- und Zeitschriftenverlage,
Rundfunkanstalten und -gesellschaften Anteile halten. F hat in den letzten Jahren vom Jemen
aus über die Bürgerkriegssituation in dem Land und insbesondere über dort von den Ver-
einigten Staaten von Amerika durchgeführte Drohneneinsätze berichtet. Vor einiger Zeit ist
er nach Deutschland zurückgekehrt, um seine Erfahrungen in einem Buch festzuhalten.
Durch einen Zufall erfährt F, dass der deutsche Bundesnachrichtendienst (BND) seine
journalistischen Rechercheaktivitäten im Jemen beobachtet und dokumentiert hat, auch
durch Maßnahmen vor Ort. Der BND führte diese Maßnahmen auf der Grundlage des
BND-Gesetzes durch, das Teil eines Maßnahmenpakets zur Bekämpfung des Terrorismus ist.
Nach der gesetzgeberischen Intention soll das Gesetz die Verschaffung von Erkenntnissen
über das Ausland sicherstellen, die von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung für die
Bundesrepublik sind. Es sieht unter anderem ohne spezifische Anlassfälle oder Verdachts-
momente die Erfassung und Auswertung von breiten Datenströmen vor. F ist der Meinung,
dass die geltenden gesetzlichen Grundlagen im BNDG (Gesetz über den Bundesnachrichten-
dienst – BND-Gesetz) zwar grundsätzlich eine Beobachtung und Dokumentation von Aus-
länderinnen und Ausländern im Ausland durch den BND zulassen, dabei aber nicht hinrei-
chend dem grundrechtlichen Schutz der Pressefreiheit Rechnung tragen. Deshalb sei das
BNDG insoweit unverhältnismäßig. F sieht sich insbesondere in seinen Recherche- und
Informationsbeschaffungsaktivitäten beeinträchtigt. Sowohl F als auch die DPA beabsichti-
gen, Verfassungsbeschwerde zu erheben. Sie möchten von Ihnen wissen, ob eine solche

* Die Autorin Böhringer ist Referentin im Dezernat VII – Recht und Compliance der Philipps-Universität Marburg und
Habilitandin an der Professur für Öffentliches Recht und Völkerrecht, Justus-Liebig-Universität Gießen; die Autorin Albrecht
ist Rechtsreferendarin am Landgericht Gießen. Die vorliegende Klausur diente im Wintersemester 2022/2023 als Abschluss-
klausur im Rahmen der von der Professur für Öffentliches Recht und Völkerrecht, Justus-Liebig-Universität Gießen, durch-
geführten Vorlesung Verfassungsrecht: Grundrechte und wurde für die Veröffentlichung leicht überarbeitet.
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Verfassungsbeschwerde gegen das BNDG wegen Verletzung des Art. 5 I 2 Alt. 1 GG
(Pressefreiheit) jeweils begründet wäre.

Bearbeitervermerk: Unterstellen Sie, dass, wie von F vorgetragen, das BNDG zwar die Beobachtung
von Ausländerinnen und Ausländern einschließlich Dokumentation im Ausland zulässt, aber keine Aus-
nahmeregelungen zum Schutz der Pressefreiheit enthält.

Die formelle Verfassungsmäßigkeit des BNDG ist zu unterstellen.

Es ist ausschließlich eine Verletzung der Pressefreiheit des F und der DPA zu prüfen.

Teil 2

F hat während seines Aufenthaltes im Jemen Kontakt mit dem jemenitischen Familienvater J
gehabt. Dessen Familie hat zwei Familienmitglieder durch einen Drohnenangriff der US-
amerikanischen Streitkräfte verloren. Dieser Drohnenangriff wurde technisch notwendig
über die Air Base Ramstein, einen US-amerikanischen Luftwaffenstützpunkt in Rheinland-
Pfalz, durchgeführt. J erwägt, vor diesem Hintergrund gerichtlich gegen die Bundesrepublik
Deutschland wegen Verletzung des Rechts auf Leben vorzugehen. J vertritt die Auffassung,
dass die Bundesrepublik Deutschland verpflichtet sei, gegenüber den Vereinigten Staaten die
Rechtswidrigkeit von Drohnenangriffen gegen die Zivilbevölkerung im Jemen geltend zu
machen (was im Übrigen der von der Bundesregierung im Bundestag vertretenen Rechts-
auffassung entspricht). Die Bundesrepublik sei aufgrund der aus Art. 2 II 1 GG ableitbaren
Schutzpflicht verpflichtet, sich für den Schutz des Lebens potenzieller Opfer von Drohnen-
angriffen, die von ausländischen Streitkräften über deutsches Territorium abgewickelt wer-
den, einzusetzen. Sie habe es unterlassen, geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen. Die Bun-
desrepublik Deutschland ist der Auffassung, dass zumindest keine Grundrechtsverletzung
vorliege, da die Drohnenangriffe auf einer Entscheidung der Vereinigten Staaten von Amerika
und nicht der Bundesrepublik beruhten. Nachdem auch das letztinstanzliche Fachgericht die
Auffassung der Bundesregierung bestätigt, möchte J Verfassungsbeschwerde gegen diese
letztinstanzliche Entscheidung erheben, vorzugsweise per E-Mail, notfalls per Fax.

Prüfen Sie, ob eine von J erhobene Verfassungsbeschwerde zulässig wäre.

Bearbeitervermerk: Unterstellen Sie, dass J sich auch als jemenitischer Staatsbürger auf die Grund-
rechte des Grundgesetzes berufen kann.

& LÖSUNG

TEIL 1

Die Verfassungsbeschwerden des F und der DPA gegen das BNDG, das zu Überwachungs-
maßnahmen gegenüber Ausländerinnen und Ausländern im Ausland ermächtigt, sind begrün-
det, wenn sowohl F als auch die DPA in ihrer Pressefreiheit aus Art. 5 I 2 Alt. 1 GG verletzt
sind. Dies ist der Fall, wenn für F und die DPA der Schutzbereich der Pressefreiheit eröffnet
ist, ein Eingriff in dieses Grundrecht vorliegt und dieser Eingriff nicht verfassungsrechtlich
gerechtfertigt werden kann.

Hinweis: Eine gemeinsame Prüfung von F und der DPA mit sauberer Differenzierung an den ent-
sprechenden Stellen ist ebenso gut möglich wie eine getrennte Prüfung.

A. EXTRATERRITORIALE GRUNDRECHTSGELTUNG IN AUSLAND-AUSLAND-KONSTEL-
LATIONEN

Zunächst ist allerdings fraglich, ob die Grundrechte des Grundgesetzes in Bezug auf F über-
haupt als Prüfungsmaßstab in Betracht kommen (vgl. auch https://www.verlag-rolf-schmidt.
de/aktuelles-2020-bnd-auch-bei-auslandsaufklärung-an-grundrechte-des-gg-gebunden, zu-
letzt abgerufen am 1.10.2025). Die infrage stehenden Normen des BNDG ermächtigen den
BND zu Überwachungsmaßnahmen gegenüber Ausländerinnen und Ausländern im Ausland,
die auch vor Ort im Jemen durchgeführt werden. Die Normen ermächtigen demnach den
BND zur Datenerhebung und -verarbeitung gegenüber Ausländerinnen und Ausländern
außerhalb des deutschen Territoriums. Es sind daher weder deutsche Staatsangehörige betrof-
fen noch geht es um Maßnahmen deutscher Staatsgewalt, die – jedenfalls nicht ausschließlich
– auf deutschem Territorium verwirklicht werden. Zu klären ist demnach zunächst die
räumliche Geltungsreichweite der Grundrechte des Grundgesetzes in Bezug auf F.

extraterritoriale
Grundrechtsgeltung
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